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Einschulung an den Grundschulen der Stadt Isselburg für das Schuljahr  
2026 / 2027 

 
 

Vorziehen der Einschulung 
 

Der Stichtag für das Einschulungsalter zum Schuljahr 2025 / 2026 ist der 30. September 2020. 
 

§ 35 (1) Schulgesetz NRW (Beginn der Schulpflicht) 
Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum Beginn des 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben, 
am 1. August desselben Kalenderjahres. 
 

§ 35 (2) Schulgesetz NRW 
Kinder, die nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der 
Eltern zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch 
erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend 
entwickelt sind; sie werden mit der Aufnahme schulpflichtig. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der 
Schulleiter unter Berücksichtigung des amtsärztlichen Gutachtens. 
 

Hinweis: Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule (Ausbildungsordnung Grundschule - AO-
GS) - BASS 13-11 Nr. 1.1 

Kinder im Sinne des § 35 (2) SchulG werden wie Kinder nach Abs. 1 in einem Aufnahmeverfahren nach den 
Absätzen 2 und 3 behandelt, wenn sie bis zum Stichtag 15.11. angemeldet wurden. Voraussetzung ist, dass die 
Schulleitung die Schulfähigkeit des Kindes unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens vor einer 
Entscheidung in einem Aufnahmeverfahren nach den Absätzen 2 und 3 feststellen kann. Kinder im Sinne des § 35 
Abs. 2 SchulG, deren Schulfähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt wird, können im Rahmen freier 
Kapazitäten aufgenommen werden. 
 

§ 35 (3) Schulgesetz NRW 
Schulpflichtige Kinder können aus erheblichen gesundheitlichen Gründen für ein Jahr zurückgestellt werden. Die 
Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage des amtsärztlichen Gutachtens. Die 
Eltern sind anzuhören. Die Prüfung kann auch auf Antrag der Eltern erfolgen. Die Zeit der Zurückstellung wird in 
der Regel auf die Dauer der Schulpflicht nicht angerechnet. Das Schulamt kann in Ausnahmefällen auf Antrag der 
Eltern die Zeit der Zurückstellung auf die Dauer der Schulpflicht anrechnen. 
 

 
 

Anmeldetermine der Grundschulen 
 
 

Katholische Grundschule Anholt, Schneidkuhle 12, 46419 Isselburg 
 

03.November bis einschließlich 06.November 2025 
 

Eltern, deren Kindern auf Antrag eingeschult werden sollen, melden sich bitte telefonisch vorab beim 
Schulsekretariat unter 02874 / 2037, um einen Termin zu vereinbaren. 
 

 

Grundschulverbund Isselschule, Drengfurter Straße 13 - 15, 46419 Isselburg 
 

03.November bis einschließlich 06.November 2025 
 

Eltern, deren Kindern auf Antrag eingeschult werden sollen, melden sich bitte telefonisch vorab beim 
Schulsekretariat unter 02874 / 4191, um einen Termin zu vereinbaren. 
 
 

Zu der Anmeldung sind das Familienstammbuch, die Geburtsurkunde und der Impfpass des Kindes sowie ggf. eine 

Kopie des Urteils des Familiengerichts bzgl. des Sorgerechts mitzubringen. 
 
Anmeldung in den außerschulischen Betreuungseinrichtungen der Grundschulen (OGS / VHTS) 
 

Die Aufnahme erfolgt nur auf Grund eines schriftlichen Antrags gegenüber dem Schulträger. Zur Fristwahrung 
genügt auch der schriftliche Antrag gegenüber der jeweiligen Schulleitung. Der Antrag auf Aufnahme hat spätestens 
am 30.11. eines Jahres für das folgende Schuljahr zu erfolgen. Sofern mehr Anmeldungen eingehen als Plätze in 
den Betreuungseinrichtungen vorhanden sind, erfolgt die Platzvergabe nach den Kriterien des Kriterienkataloges 
der Elternbeitragssatzung. Anmeldungen die nach dem 30.11. eingehen, können evtl. berücksichtigt werden, wenn 
in den Einrichtungen noch freie Plätze vorhanden sind. Stichtag für die nachgelagerte Anmeldephase ist der 31.05. 
des Jahres, für das die Anmeldung erfolgen soll. 
 

STADT  ISSELBURG 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

 
- Drommelschmidt - 
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Bezirksregierung Münster
- Flurbereinigungsbehörde -

Flurbereinigung Berkelaue III
Az. 41 30 3

48653 Coesfeld, 27.08.2025
Leisweg 12
Tel. 0251/411-0

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Mit Beschluss vom 15.05.2014 wurde das Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III angeord­
net und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Dieser Beschluss wurde mit der Aufforde­
rung zur Anmeldung unbekannter Rechte nach § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit gültigen Fas­
sung, öffentlich bekannt gemacht.

Mit dem 222. Änderungsbeschluss vom 27.01.2025, dem 223. Änderungsbeschluss vom 
12.03.2025, dem 224. Änderungsbeschluss vom 26.03.2025, dem 225. Änderungsbeschluss 
vom 30.04.2025, dem 226. Änderungsbeschluss vom 15.05.2025, dem 227. Änderungsbe­
schluss vom 24.06.2025 und dem 228. Änderungsbeschluss vom 21.07.2025 wurden die 
Grundstücke

Gemeinde / Stadt Gemarkung Flur Flurstücke
Ahaus Wessum 2 18, 22

4 57
41 46
57 33
60 9

Wüllen 5 210
9 36

Ascheberg Herbern 42 73

Billerbeck Beerlage 23 164
29 6, 42, 44, 61

Billerbeck-Kspl. 23 35
24 44
25 332
45 92

Bocholt Hemden 5 96
Borken Rhedebrügge 108 9T, 92

Westenborken 9 31
Coesfeld Coesfeld-Kspl. 11 162

15 35, 97, 129
16 56, 58
44 25, 76
48 109

Dülmen Dülmen-Kspl. 100 174, 180
Rorup 26 77, 78, 79

Everswinkel Everswinkel 24 88, 105
Gronau (Westf.) Epe 1 83, 84, 85, 86, 87, 103

39 145,196
42 47, 49, 51, 182, 201, 202, 253
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Gemeinde / Stadt Gemarkung Flur Flurstücke
Gronau (Westf.) Epe 43 88, 89, 90

62 24, 46
Heek Heek 51 11
Hopsten Hopsten 24 799
Horstmar Horstmar 101 44, 66
Isselburg Anholt 3 77, 235
Laer Laer 26 197, 198
Lüdinghausen Lüdinghausen-Kspl. 8 68, 69
Münster Amelsbüren 20 17

21 34
23 77, 376, 399
24 81
26 26, 116

Nottuln Nottuln 45 8, 20, 52
47 195
48 76
49 4, 100, 101
58 32, 33, 114, 115, 119

Ochtrup Ochtrup 56 51, 52, 53, 150, 158, 263, 
316, 317

77 2
Senden Senden 2 102, 121, 127, 130, 138, 164,

165
3 13, 18, 19, 25, 46, 59, 63, 69, 

70, 74, 89, 165, 166, 167, 
168, 169, 177, 187, 188, 189, 
190, 209, 210, 212, 244

11 24, 25, 34, 35, 38, 43, 81
14 50
15 1831, 2244
16 1380, 1382, 1675
17 1857
19 04/11
23 291,294
24 629
27 65, 70, 90, 103
28 94, 425
29 63, 67, 89
31 8, 25, 45, 48, 82, 88
33 22, 144
34 2, 12, 55, 57, 58, 60
35 6, 19, 68, 69, 70, 97, 98, 99
36 88
47 16

Velen Nordvelen 11 1,2, 3, 4, 5, 49, 50
12 3

Ramsdorf 21 45
Vreden Vreden 45 165, 200
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Gemeinde / Stadt Gemarkung Flur Flurstücke
Vreden Vreden 54 63

69 20
Warendorf Freckenhorst 13 69, 75, 134, 256

14 197, 198, 206, 207, 255, 329
33 15, 90, 116

zum Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III zugezogen und die Flurbereinigung für diese 
Grundstücke angeordnet (§ 8 FlurbG).

Eine öffentliche Bekanntmachung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse ist bisher nicht 
erfolgt. Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für die mit den 
Änderungsbeschlüssen zugezogenen Grundstücke wird hiermit nachgeholt.

Gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG werden die Beteiligten aufgefordert, Rechte an den oben ge­
nannten Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
an dem Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
erfolgter öffentlichen Bekanntmachung dieser Aufforderung bei der

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster

oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld

anzumelden.

Zu diesen Flechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken.

Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer 
von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen.

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte 
erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbe­
reinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 
FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung ei­
nes vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in

Hinweis zum Datenschutz:

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der gesetzli­
chen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier:
https://www.bezreg-muenster.de/datenschutzhinweise-fuer-das-dezernat-33
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